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Bürgerangelegenheiten

Montag, 21. Februar, 19.30 Uhr, Mensa Schulzentrum Moosach, Ge-
rastraße 6 (rollstuhlgerecht)
Sitzung des Bezirksausschusses 10 (Moosach). Weil zur Minimierung eines 
Corona-Ansteckungsrisikos die Abstände zwischen den Teilnehmer*innen 
eingehalten werden müssen, stehen unter Umständen nur wenige Plätze 
für Besucher*innen zur Verfügung. Es gilt die 3G-Regel und FFP2-Masken-
pflicht. 

Montag, 21. Februar, 19.30 Uhr, Oskar-von-Miller-Gymnasium, Unger-
erstraße 191 (rollstuhlgerecht)
Sitzung des Bezirksausschusses 12 (Schwabing-Freimann). Weil zur Mini-
mierung eines Corona-Ansteckungsrisikos die Abstände zwischen den Teil-
nehmer*innen eingehalten werden müssen, stehen unter Umständen nur 
wenige Plätze für Besucher*innen zur Verfügung. Es gilt die 3G-Regel und 
FFP2-Maskenpflicht.

Meldungen

Neue Impf-Tram für München vorgestellt
(14.2.2022) Bürgermeisterin Verena Dietl und Gesundheitsreferentin Bea-
trix Zurek haben heute gemeinsam mit Gesundheitsminister Klaus Holet-
schek sowie Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, 
am Wettersteinplatz die Impf-Tram der Landeshauptstadt München vorge-
stellt. Die ersten Impfungen wurden vom FC Bayern-Mannschaftsarzt Pro-
fessor Dr. Roland Schmidt durchgeführt. Die ersten drei Impflinge 
erhielten von Oliver Kahn handsignierte Trikots.
Bürgermeisterin Verena Dietl: „Die Landeshauptstadt bietet der Bevölke-
rung ein breites Impf-Angebot – und das weiten wir mit der Impf-Tram nun 
aus. Die Impfteams stehen jetzt täglich bereit. Alle sind eingeladen, einzu-
steigen und sich ohne Terminvereinbarung diesen wichtigen Impfschutz zu 
holen.“
Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek: „Impfungen bieten guten 
Schutz vor schweren Verläufen einer COVID-19-Infektion. Daher setzt Bay-
ern nicht nur auf Arztpraxen, Apotheken und Impfzentren, sondern auch 
auf unkomplizierte und niedrigschwellige Angebote wie die Impftram, um 
noch mehr Menschen zu erreichen. Im Freistaat haben seit Juli 2021 be-
reits Tausende Sonderimpfaktionen im ganzen Land stattgefunden. Wer 
noch zweifelt, kann sich bei den Anlaufstellen auch zu den Impfungen 
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informieren lassen – und Sorgen können so in der Regel ausgeräumt wer-
den. Ich danke allen, die so mithelfen, die Pandemie zu beenden. Klar ist: 
So leicht wie jetzt war es noch nie, sich impfen zu lassen. Ich appelliere an 
die Ungeimpften: Nutzen Sie die Angebote! Und wer sich noch keine Auf-
frischungsimpfung geholt hat: Auf geht’s.“
Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Wir setzen schon seit Längerem ein 
umfangreiches Maßnahmenpaket um, damit es für möglichst viele Bür-
ger*innen so einfach wie möglich ist, sich impfen zu lassen. Es geht uns, 
parallel zum Impfzentrum und den ständigen Impf-Außenstellen, um ein 
breites mobiles Angebot an Orten, die die Münchner*innen oft besuchen, 
wie Einkaufszentren, Kirchen, Stadtbüchereien, Sportvereine oder Münch-
ner Tafeln. Heute können wir mit der Impf-Tram eine tolle Ergänzung auf 
die Schiene setzen.“
Die Impf-Tram steht täglich von 10.30 bis 17.30 Uhr an einem anderen 
Standort in der Stadt für Impfwillige bereit. Täglich impfen drei Teams 
gleichzeitig bis zu 150 Personen pro Tag.

Foto (Presseamt/Michael Nagy) v.l.n.r: Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern 

München, Bürgermeisterin Verena Dietl, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Ge-

sundheitsreferentin Beatrix Zurek

Hier macht die Impf-Tram in den kommenden Tagen Halt:
Dienstag, 15. Februar
- Wendeschleife St.-Veit-Straße
Mittwoch, 16. Februar
- Schwabing Nord, Frankfurter Ring/Ecke Weißenhofweg
Donnerstag, 17. Februar
- Wendeschleife Effnerplatz
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Freitag, 18. Februar
-  Ackermannschleife, Schwere-Reiter-Straße/Ecke Ackermannstraße
Samstag, 19. Februar
-  Wendeschleife St. Emmeram, Cosimastraße/Ecke Oberföhringer Straße
Sonntag, 20. Februar
-  Wendeschleife Hochschule München

Brunnenbuberl außer Betrieb
(14.2.2022) Das Gebäude des ehemaligen Kaufhauses „Karstadt Sports“ 
in der Neuhauser Straße 20 am Karlstor wird durch den Eigentümer gene-
ralsaniert. Aus diesem Grund muss am Dienstag, 15. Februar, der direkt 
am Gebäude stehende Brunnen außer Betrieb genommen und mit einer 
Holzabdeckung verschalt werden. Nur so kann die wertvolle historische 
Substanz des Brunnens während der Bauarbeiten geschützt werden. Das 
hat eine vorangegangene intensive Prüfung und Abstimmung mit den 
Baustellenverantwortlichen ergeben. Die Arbeiten werden nach Angaben 
des privaten Bauherrn voraussichtlich bis Anfang 2024 dauern. Nach dem 
Rückbau der Baustelleneinrichtung wird der Brunnen wieder in Betrieb 
genommen. Das Brunnenbuberl von Mathias Gasteiger wurde erstmalig 
am 22. September 1895 hinter dem großen Kiosk am Stachus in einer der 
damaligen Grünanlagen entlang der Sonnenstraße aufgestellt. Wegen der 
Umgestaltung der Sonnenstraße wurde es 1964 abgebaut und eingelagert. 
1971 wurde es in der neuen Fußgängerzone am Karlstor erneut der Öf-
fentlichkeit übergeben. Der Brunnen wird ganzjährig, auch im Winter, mit 
Frisch- wasser betrieben.

Digitale Schlüsselqualifikationen für den beruflichen Wiedereinstieg
(14.2.2022) Das städtische Projekt für den beruflichen Wiedereinstieg, po-
wer_m, richtet 2022 seinen Fokus auf die Vermittlung von digitalen Schlüs-
selqualifikationen und lädt zu Informationsveranstaltungen am Mittwoch, 
23. Februar, 10 bis 11 Uhr, und am Dienstag, 8. März, 10 bis 11.30 Uhr, ein. 
Wie sehr der zusätzliche Schwerpunkt „Digitale Kompetenzen“ nachge-
fragt ist, zeigt das Ergebnis einer Blitzlichtbefragung unter power_m-Teil-
nehmer*innen. Diese schätzten Kenntnisse zu Videokonferenz-Technolo-
gien am wichtigsten ein, gefolgt von Kommunikationsmedien wie Social 
Media und Anwendungen für Online-Dateimanagement. 
Rund 300 Teilnehmer*innen können 2022 von den kostenfreien pow-
er_m-Angeboten profitieren, die neben IT-Kursen insbesondere Orientie-
rungs- und Kompetenzworkshops sowie Bewerbungscoachings für den 
beruflichen Wiedereinstieg umfassen. Ein eigener Stellenpool in Koopera-
tion mit Münchner Arbeitgebern sowie Workshops zur Gehaltsverhandlung 
runden das Angebot ab. 
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Rund zwei Dritteln der Teilnehmenden von power_m gelingt der erfolgrei-
che Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt durch die Angebote des Projekts 
und den individuell zugeschnittenen Einstiegsplan. Bei den Informati-
onsveranstaltungen im Februar und März stellen Berater*innen die pow-
er_m-Angebote vor. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung ist ab 
sofort möglich unter www.power-m.net.
Das Projekt power_m wird vom Münchner Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsprogramm (MBQ) gefördert. Weitere Infos unter www.power-m.net.

Münchner Stadtmusem lädt ein ins Erzählcafé „München 72“
(14.2.2022) Am Donnerstag, 17. Februar, hat das Erzählcafé in der Lounge 
des Münchner Stadtmuseums, St.-Jakobs-Platz 1, von 16 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Interessierte sind eingeladen, ihre Geschichte zu den Olympischen 
Sommerspielen 1972 zu erzählen oder dem Münchner Stadtmuseum ihre 
Erinnerungsstücke (z.B. Fotos, Filme, Dokumente, Textilien und Schriftstü-
cke) zu bringen.
Die Gesprächstermine sind immer dienstags, 14 bis 16 Uhr, und don-
nerstags, 16 bis 18 Uhr, sowie jeden 2. Mittwoch im Monat von 18 bis 20 
Uhr und nach Vereinbarung. Kontakt per E-Mail an muenchen72.stadtmu-
seum@muenchen.de oder telefonisch unter 233-521671.
Das Münchner Stadtmuseum verfügt über einen rollstuhlgerechten 
Zugang und eine barrierefreie Toilette. Es gilt die 2G-Plus-Regel und 
FFP2-Maskenpflicht. Weitere Informationen des Münchner Stadtmuseums 
zur Zugangsregelung unter http://muenchner-stadtmuseum.de/information/
aktuelle-besuchsregelungen.

Online-Infoabend Bauzentrum: Baumaßnahmen gegen Überflutungen 
(14.2.2022) Das Bauzentrum München lädt am Donnerstag, 17. Februar, 
18 Uhr, zum Online-Infoabend „Anpassung an den Klimawandel: Bauliche 
Maßnahmen gegen Starkregen und Überflutungen – Empfehlungen für 
Hausbesitzer*innen“ ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Online-An-
meldung ist erforderlich unter https://veranstaltungen.muenchen.de/bau-
zentrum/veranstaltungen/online-infoabend-bauzentrum-bauliche-massnah-
men-gegen-starkregen-2.
Niederschlag und Starkregen werden als Folge der Erderwärmung immer 
häufiger und ausgeprägter. Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes 
(DWD) zeigen, dass die Intensität von Niederschlägen im Winter um 25 
Prozent zugenommen hat. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es in Zukunft 
häufigere und intensivere Starkregen geben. Welche Vorsorgemaßnah-
men können Hausbesitzer*innen daher treffen, um mögliche Schäden zu 
vermeiden oder so gering wie möglich zu halten? Diplom-Ingenieur Boris 
John, Sachverständiger in der Wasserwirtschaft, stellt Grundlagen und 

http:// www.power-m.net
http://www.power-m.net
http://muenchner-stadtmuseum.de/information/aktuelle-besuchsregelungen
http://muenchner-stadtmuseum.de/information/aktuelle-besuchsregelungen
https://veranstaltungen.muenchen.de/bauzentrum/veranstaltungen/online-infoabend-bauzentrum-bauliche-
https://veranstaltungen.muenchen.de/bauzentrum/veranstaltungen/online-infoabend-bauzentrum-bauliche-
https://veranstaltungen.muenchen.de/bauzentrum/veranstaltungen/online-infoabend-bauzentrum-bauliche-
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praktische Handlungsanleitungen vor, um das eigene Haus „fit zu ma-
chen“ gegen Starkregen und gibt erste Hilfestellungen zur Vorsorge gegen 
Gebäudeschäden. 
Anmeldungen sind ausschließlich online möglich. Weitere Infos im Internet 
unter veranstaltungen.muenchen.de/bauzentrum, per E-Mail an bauzent-
rum@muenchen.de oder telefonisch unter 546366-0.

Filmmuseum: Hommage an Monica Vitti in der „Open Scene“ 
(14.2.2022) In Erinnerung an die italienische Schauspielerin Monica Vitti, 
die am 2. Februar 2022 mit 90 Jahren gestorben ist, zeigt das Münchner 
Filmmueum, St.-Jakobs-Platz 1, in der nächsten „Open Scene“ am Don-
nerstag, 17. Februar, um 19 Uhr das Drama „L‘Eclisse“ von Michelangelo 
Antonioni in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln. 
In klaren, streng komponierten Bildern erzählt Antonioni von der Brüchig-
keit menschlicher Beziehungen und der Unfähigkeit zu lieben. „L‘Eclisse“ 
ist nach „L‘Aventura“ und „La Notte“ der dritte Film von Antonioni, der eine 
Liebesgeschichte von ihrem Ende her erzählt. Allen ist gemeinsam, dass 
vor allem die Frauen sich über Trennendes und die Enttäuschungen in Lie-
besbeziehungen klar werden. Monica Vitti spielt Vittoria, eine junge Frau in 
Rom, die kurz nach der Trennung von ihrem Verlobten eine Affäre mit dem 
selbstbewussten, attraktiven Börsenmakler Piero (Alain Delon) beginnt und 
sich in ihr verliert. Wiederkehrende Schauplätze sind Vittorias modernes 
Wohnviertel mit Baustellen, sandigen Grundstücksarealen, leeren Straßen 
und Parks und – als sinnbildlicher Kontrast – die Welt von Piero in der Nähe 
der Börse mitten in Rom. Er wird vor allem in seinem professionellen Ele-
ment gezeigt, bei den Geldgeschäften, am Telefon, mit dem Auto. Gedreht 
wurde in Rom und Verona. In Cannes wurde der Film 1962 mit dem Son-
derpreis der Jury ausgezeichnet.
Der Eintritt kostet 5 Euro, 4 Euro für Mitglieder des Fördervereins MFZ. 
Kartenverkauf nur an der Abendkasse, die 60 Minuten vor Vorstellungsbe-
ginn öffnet. 
Es sind keine Reservierungen oder Vorverkäufe möglich. Nachweise für die 
2G-Plus-Regel sind an der Kinokasse bereitzuhalten. Es gilt FFP2-Masken-
pflicht.
Das Kino des Filmmuseums ist rollstuhlgerecht zugänglich und mit einer 
Induktionsschleife für Hörgeschädigte ausgestattet.

http://veranstaltungen.muenchen.de/bauzentrum


Rathaus Umschau
14.2.2022, Seite 7

Antworten auf Stadtratsanfragen
Montag, 14. Februar 2022

Impfbereitschaft durch medialen Aufschlag vergrößern 
Antrag Stadtrats-Mitglieder Professor Dr. Jörg Hoffmann, Gabriele Neff, 
Richard Progl und Fritz Roth (FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion) vom 
16.8.2021

Besteht eine Pflicht zur Aufklärung der Mieter*innen über Abgeschlos-
senheitsbescheinigungen?  
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Marie Burneleit, Stefan Jagel, Thomas Lech-
ner und Brigitte Wolf (DIE LINKE. / Die PARTEI Stadtratsfraktion) vom 
30.9.2021
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Impfbereitschaft durch medialen Aufschlag vergrößern 
Antrag Stadtrats-Mitglieder Professor Dr. Jörg Hoffmann, Gabriele Neff, 
Richard Progl und Fritz Roth (FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion) vom 
16.8.2021

Antwort Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek:

Sie beantragen, dass Herr Oberbürgermeister Reiter sich über die lokalen 
Medien an die Münchner*innen wendet, um erneut auf die Wichtigkeit 
des Impfens hinzuweisen und so ein starkes Signal für eine höhere Impf-
bereitschaft zu senden.

Da der in Ihrem Antrag genannten Forderung bereits in der Vergangenheit 
und auch weiterhin regelmäßig durch öffentliche Aufrufe des Herrn Ober-
bürgermeisters sowie weiterer medialer Aktionen nachgekommen wird, 
erlaube ich mir – Ihr Einverständnis vorausgesetzt – Ihren Antrag als Brief 
zu beantworten und teile Ihnen auf diesem Weg Folgendes mit:

Als die Auslastung des Impfzentrums Riem ab Ende Juli 2021 deutlich 
zurückging, gelang es durch umfangreiche Aktionen im Impfzentrum 
Riem (beispielsweise Familienimpfungen täglich von 13 bis 17.30 Uhr, 
Late-Night-Impfungen mittwochs bis 21 Uhr) zunächst, den stationären 
Impfdurchsatz bedarfsgerecht zu stabilisieren. Auch die vielfältig konzipier-
ten und auch nach der Neuausrichtung der Bayerischen Impfstrategie fort-
geführten mobilen Impfaktionen zeigten Erfolge: neben Impfungen in den 
Stadtvierteln auch solche besonderer und vulnerabler Personengruppen 
(z.B. Student*innen, Schlachthofmitarbeiter*innen, Wohnungs- und Ob-
dachlose in Zusammenarbeit mit der Münchner Tafel, Asylbewerber*innen) 
auch an zielgruppennahen Orten wie auf dem Marienplatz, in Einkaufszen-
tren, auf dem Tollwood-Festival, in Alten- und Servicezentren (ASZ), Biblio-
theken, Pfarrgemeinden, Jugendtreffs, vor Fußballspielen, in Moscheen 
oder bürgernah in Verwaltungseinrichtungen. Zudem gelang es, dauerhafte 
niederschwellige Impfangebote auf der Theresienwiese (Behördenhof), 
am Marienplatz (ehemals Sport Münzinger), im Kreisverwaltungsreferat 
(Standort Ruppertstraße, bis 30.12.2021) und in den Pasing Arcaden zu 
etablieren, welche sehr gut angenommen wurden. Insgesamt konnten so 
zunächst trotz der immer stärker zu verzeichnenden „Impfmüdigkeit“ die 
stationäre Auslastung auf bis zu ca. 2.000 Impfungen am Tag stabilisiert 
und die mobile Impftätigkeit auf bis zu ca. 800 Impfungen am Tag erhöht 
werden. 
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Seit der zweiten Novemberwoche 2021 war ein sprunghafter Anstieg der 
Impfnachfrage zu verzeichnen. Insbesondere eine stark gestiegene 7-Ta-
ge-Inzidenz, verschärfte Coronaregeln, die Einführung einer einrichtungs-
bezogenen Impfpflicht sowie die STIKO-Empfehlung einer Auffrischungs-
impfung für Volljährige führten zu einem Nachfrageanstieg. 

Auf muenchen.de berichten die Landeshauptstadt München (LHM) und 
die Portalgesellschaft tagesaktuell unter anderem über das umfassende 
Angebot der Stadt zum Thema Impfungen. Diese Informationen sind auch 
in unterschiedlichen Sprachen und in Leichter Sprache abrufbar.

Informationen über stationäre und mobile Impfaktionen werden über die 
sozialen Medien wie Twitter, Instagram und Facebook geteilt. 

Jeden Donnerstag werden die mobilen Sonderimpfaktionen der kommen-
den zehn Tage in der Rathaus Umschau, dem offiziellen Pressedienst der 
LHM, veröffentlicht. Diese Pressemitteilungen finden regelmäßig ihren 
Niederschlag in den lokalen Münchner Tageszeitungen wie der Süddeut-
schen Zeitung, dem Münchner Merkur/tz, der Abendzeitung und in Wo-
chenzeitungen wie HALLO-München sowie in Funk und Fernsehen. Mün-
chen TV hat zum Beispiel täglich eine Rubrik „Corona Aktuell“, in der die 
Impf-Termine veröffentlicht werden. 

Im Dezember 2021 startete im öffentlichen Nahverkehr eine Info-Kam-
pagne zur Corona-Schutzimpfung. Um dem Thema Impfen noch mehr 
Aufmerksamkeit zu verschaffen, machen Spots in Bussen, Tram- und 
U-Bahnen zur Hauptverkehrszeit auf allen Linien die Fahrgäste auf das Imp-
fangebot in München aufmerksam. Auch in S-Bahnen erhalten die Fahr-
gäste seit Dezember 2021 passgenaue Informationen: Auf den Linien, die 
den Bahnhof Marienplatz anfahren, wird auf die Impf-Außenstelle im ehe-
maligen Sport Münzinger hingewiesen, in S-Bahn-Zügen, die am Bahnhof 
Pasing halten, wird auf die Impf-Außenstelle im Einkaufszentrum Pasing 
Arcaden aufmerksam gemacht.

Vervollständigt wurde die Aktion durch Schreiben an alle Über-60-Jährigen 
mit Informationen zur Booster-Impfung. Diese Informationen wurden am 
27.11.2021 in ganzseitigen Anzeigen in den Wochenzeitungen HALLO-Mün-
chen und Wochenanzeigern veröffentlicht. Am 9.12.2021 wurden sie in 
der Rubrik „Die Stadt informiert“ in der Süddeutschen Zeitung und dem 
Münchner Merkur abgedruckt. Außerdem wurden ab Mitte Dezember 
2021 Litfaßsäulen damit plakatiert. 



Rathaus Umschau
14.2.2022, Seite 10

Im Rahmen der Eröffnung des Kinder- und Jugendimpfzentrums am Ga-
steig am 16.12.2021 wurde u.a. durch die dritte Bürgermeisterin für Imp-
fungen der Fünf- bis Elfjährigen geworben. 

Beim offiziellen Besuch des neuen Standorts der Impfstation auf der The-
resienwiese am 27.12.2021 wurde erneut öffentlichkeitswirksam auf die 
Bedeutung des Impfens im Kampf gegen die Pandemie hingewiesen und 
zum Impfen aufgerufen. Ebenso bei der Bekanntmachung der Ausweitung 
des Impfangebots im Kinder- und Jugendimpfzentrum Gasteig für Zwölf- 
bis 17-Jährige am 11.1.2022.

Darüber hinaus rief das Gesundheitsreferat (GSR) in der Pressemitteilung 
vom 4.1.2022 erneut dazu auf, das städtische Impfangebot anzunehmen. 

Oberbürgermeister Dieter Reiter hat wiederholt in Interviews auf die 
Wichtigkeit des Impfens hingewiesen und in einer Pressekonferenz am 
11.11.2021 eine dringende Bitte und einen eindringlichen Appell an alle Un-
geimpften gerichtet, sich impfen zu lassen. In der Pressemitteilung vom 
11.1.2022 richtete sich Oberbürgermeister Dieter Reiter erneut
an alle Bürger*innen und rief dazu auf, sich impfen zu lassen. Er appellierte 
dabei an die gesellschaftliche Verantwortung eines jeden Einzelnen.

Bislang (Stand 6.2.2022) wurden in München 2.753.464 Impfungen durch-
geführt (1.074.286 Erst- und 1.038.833 Zweitimpfungen sowie 640.345 
Drittimpfungen). Impfungen durch Betriebsärzt*innen wurden bislang nicht 
erfasst. Die Münchner Impfquote liegt damit, bezogen auf die Gesamtbe-
völkerung, bei den Erstimpfungen bei 72,2%, bei den Zweitimpfungen bei 
69,8% und bei den Drittimpfungen („Boosterimpfung“) bei 43%. 

Neben den Ankündigungen des neuen Bundesgesundheitsministers, me-
diale Aufrufaktionen zum Impfen zu verstärken, wird die Landeshauptstadt 
München auch weiterhin in allen Medien Appelle schalten und Sonderak-
tionen für ein niedrigschwelliges Impfen fortsetzen. Beispielsweise wird 
auch der Start der Impf-Tram am 14.2.2022 mit einem medienwirksamen 
Termin bekannt gemacht.

Um Kenntnisnahme der vorstehenden Ausführungen wird gebeten. Ich 
gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Besteht eine Pflicht zur Aufklärung der Mieter*innen über Abgeschlos-
senheitsbescheinigungen?  
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Marie Burneleit, Stefan Jagel, Thomas Lech-
ner und Brigitte Wolf (DIE LINKE. / Die PARTEI Stadtratsfraktion) vom 
30.9.2021

Antwort Stadtbaurätin Professorin Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk:

Mit Schreiben vom 30.9.2021 haben Sie gemäß § 68 GeschO folgende 
Anfrage an Herrn Oberbürgermeister gestellt, die vom Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung wie folgt beantwortet wird.

Aufgrund der erforderlichen Klärungen mit einem weiteren städtischen 
Referat konnte die Anfrage nicht in der geschäftsordnungsgemäßen Frist 
erledigt werden. Der mit Schreiben vom 28.10.2021 beantragten Fristver-
längerung bis 31.1.2022 wurde zugestimmt.  

In Ihrer Anfrage führen Sie Folgendes aus:
„Eine Abgeschlossenheitsbescheinigung dient als rechtliche Grundlage für 
die Umwandlung von Mietswohnungen in Eigentumswohnungen und ist 
vom Inhaber der jeweiligen Gesamtimmobilie zu beantragen. Der Stadtver-
waltung ist demnach bekannt, wann und wo eine solche Umstrukturierung 
einer Wohneinheit beabsichtigt wird. Die Mieter*innen hingegen bleiben 
meist lange Zeit uninformiert und werden dann vor vollendete Tatsachen 
gestellt.“

Deshalb, in Anlehnung an die Anfrage von DIE LINKE. und Die PARTEI zur 
„Aufteilung in Eigentumswohnungen im Erhaltungssatzungsgebiet: Son-
derrechte für luxemburgische Immobilienspekulanten“ vom 7. Juli 2021 
bitten Sie den Oberbürgermeister um Klärung folgender Fragen:

Frage 1:
Besteht eine Auskunftspflicht vonseiten der Investoren über eine geplante 
Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen?

Antwort:
Eine generelle Auskunftspflicht vonseiten der Investoren*innen über ge-
plante Umwandlungen von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen be-
steht zwar weder gegenüber der Behörde noch gegenüber den Mieter*in-
nen. 
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Die Bildung von Wohneigentum setzt eine Eintragung ins Grundbuch vo-
raus. Für diese Eintragung ist dem Grundbuchamt eine Abgeschlossen-
heitsbescheinigung vorzulegen. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung 
wird von der Bauaufsichtsbehörde erteilt. Sie bestätigt, dass die, für die 
Begründung von Wohneigentum oder Teileigentum erforderliche räumliche 
Abgeschlossenheit tatsächlich gegeben ist. Durch den Antrag auf Erteilung 
der Abgeschlossenheitsbescheinigung wird die Bauaufsichtsbehörde über 
eine geplante Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen 
informiert.

Für die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen im Bereich von 
Erhaltungssatzungen ist seit 1. März 2014 eine gesonderte Genehmigung 
erforderlich (§ 5 der Verordnung zur Durchführung des Wohnungsrechts 
und des besonderen Städtebaurechts). Dem Antrag auf Erteilung der 
Abgeschlossenheitsbescheinigung muss im Geltungsbereich einer Erhal-
tungssatzung daher auch der Antrag auf Genehmigung nach Erhaltungssat-
zung beiliegen. Im Rahmen des entsprechenden Genehmigungsverfahrens 
erhält zur Prüfung des Sachverhalts auch das Sozialreferat Kenntnis vom 
jeweiligen Vorhaben.

Darüber hinaus besteht jedoch keine Informationspflicht gegenüber der 
Behörde.

Eine allgemeine Auskunftspflicht der Investoren gegenüber den Mie-
ter*innen besteht ebenfalls nicht. Den Mieter*innen steht im Falle einer 
Umwandlung allerdings ein Vorkaufsrecht an der, von ihnen gemieteten 
Wohnung zu, sofern diese an einen nichtbegünstigten Dritten verkauft 
wird, § 577 Abs. 1 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Über dieses 
Vorkaufsrecht sind die Mieter*innen gemäß § 469 Abs. 1 BGB unverzüg-
lich zu informieren. Das Vorkaufsrecht besteht auch dann, wenn zwar zum 
Zeitpunkt des Verkaufs noch kein Wohnungseigentum begründet worden 
ist, aber schon feststeht, dass ein solches begründet werden soll. Die Um-
wandlungsabsicht muss bereits nach außen konkretisiert sein, etwa durch 
eine im Kaufvertrag festgehaltene Verpflichtung zur Aufteilung. In diesem 
Falle sind die Mieter*innen bereits über die geplante Umwandlung zu in-
formieren. Reine Vorbereitungshandlungen für die Umwandlung, wie die 
Beantragung der Abgeschlossenheitsbescheinigung, genügen hingegen 
nicht für die Entstehung eines Vorkaufsrechts. Es besteht daher insoweit 
auch keine Pflicht der Investoren*innen die Mieter*innen darüber zu infor-
mieren.
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Frage 2:
Besteht eine Auskunftspflicht vonseiten der Stadt gegenüber den Mie-
ter*innen bei einer geplanten Umwandlung von Mietwohnungen in Eigen-
tumswohnungen?

Antwort:
Es besteht auch keine generelle Auskunftspflicht vonseiten der Stadt 
gegenüber Mieter*innen bei einer geplanten Umwandlung in Eigentums-
wohnraum.

Insbesondere besteht keine Verpflichtung für die Bauaufsichtsbehörde, 
die Mieter*innen über den Antrag oder die Erteilung einer Abgeschlos-
senheitsbescheinigung zu informieren. Eine Anhörung der Mieter*innen 
erfolgt in diesem Zusammenhang nicht, da die Mieter*innen durch die 
Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung nicht in ihren Rechten 
berührt werden. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung hat keine Auswir-
kungen auf privatrechtliche Vereinbarungen wie z. B. Mietverhältnisse. 
Zudem ist die Abgeschlossenheitsbescheinigung unabhängig von der Ge-
nehmigung nach Erhaltungssatzung zu erteilen.

Ist eine gesonderte Genehmigung im Bereich einer Erhaltungssatzung not-
wendig, die dem sogenannten Milieuschutz oder dem Schutz bei städte-
baulicher Umstrukturierung nach § 172 Abs. 1 Nr. 2 und 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) dient, so sind die Mieter*innen vor der Erteilung der Genehmi-
gung von der Stadt (Sozialreferat) anzuhören, § 173 Abs. 3 Satz 2 BauGB. 
Die Voraussetzungen dieser Beteiligung bzw. Einbindung sind in § 173 
BauGB abschließend geregelt:

Vor der Entscheidung über einen Genehmigungsantrag zur Umwandlung 
von Miet- in Eigentumswohnraum ist das Sozialreferat verpflichtet, die be-
troffenen Mieter*innen, Pächter*innen und sonstige Nutzungsberechtigte 
zu hören (vgl. § 173 Abs. 3 Satz 2 BauGB).

Für den Fall, dass eine Genehmigung zur Umwandlung des Wohnraums 
erteilt wurde, weil sich die*der Verfügungsberechtigte verpflichtet hat, 
binnen eines Zeitraums von sieben Jahren nur an die bisherigen Mieter*in-
nen zu veräußern, ist das Sozialreferat verpflichtet, die Mieter*innen nach 
Erteilung der Genehmigung entsprechend zu informieren (vgl. §173 Abs. 3 
Satz 4 BauGB).

Somit werden die Mieter*innen in Erhaltungssatzungsgebieten vom So-
zialreferat informiert, soweit ein konkreter Antrag auf Umwandlung ihrer 
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Wohnung - der aufgrund des Genehmigungsvorbehaltes zwingend für die 
Umwandlung erforderlich ist - beim Sozialreferat eingeht.
Darüberhinausgehende Verpflichtungen zur Einbindung oder Beteiligungen 
der Mieter*innen bestehen für die Stadt nicht.

Frage 3:
Besteht eine rechtliche Grundlage für die Stadt, die Investoren zur Aus-
kunft über geplante Umwandlungen von Mietwohnungen in Eigentums-
wohnungen zu verpflichten?

Antwort:
Nein, eine solche rechtliche Grundlage für die Stadt besteht nicht. 
Weder die Abgeschlossenheitsbescheinigung noch die Genehmigung 
einer Wohnraumumwandlung in Gebieten einer Erhaltungssatzung nach 
§ 172 BauGB greifen in bestehende Miet-, Pacht- oder sonstige Nutzungs-
rechtsverhältnisse ein. Auswirkungen auf privatrechtliche Vereinbarungen 
bestehen nicht. Auch werden keine gesetzlichen Pflichten zur Duldung von 
vorgesehenen Maßnahmen ausgelöst. Eine Änderung der Rechtsverhält-
nisse wird erst durch Eintragung im Grundbuch bewirkt. Ein rechtliches 
Interesse der Mieter an der Abgeschlossenheitsbescheinigung oder der 
Genehmigung bzw. Versagung nach § 172 BauGB besteht daher nicht. Der 
Gesetzgeber hat deshalb über die Regelungen des Vorkaufsrechts hinaus 
keine Grundlagen vorgesehen, wonach die Investoren verpflichtet wären, 
die Mieter*innen über eine (geplante) Umwandlung zu informieren.

Frage 4:
Gibt es Regelungen oder zumindest Bemühungen seitens der Stadt Mün-
chen oder der durch sie dazu aufgeforderten Eigentümer*innen, Haus-
bewohner*innen beziehungsweise Mieter*innen, über die vollzogene 
Erwirkung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen zeitnah zu informie-
ren? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wie sahen diese in der jüngsten 
Vergangenheit aus?

Antwort:
Nein, solche Regelungen gibt es nicht. 
Wie bereits unter 3. dargestellt, erscheint dies auch nicht erforderlich, da 
von der Abgeschlossenheitsbescheinigung keine rechtlichen Wirkungen 
auf das Mietverhältnis ausgehen. Instrumentarium für den Schutz der 
Mieter*innen vor Verdrängung sind die Regelungen der Erhaltungssat-
zung nach §§ 172 ff. BauGB. Deren Einhaltung wird im Rahmen der Ab-
geschlossenheitsbescheinigung nicht geprüft. Der Gesetzgeber hat die 
Einbeziehung der Mieter*innen an anderer Stelle geregelt. Die Verwaltung 
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ist insoweit an die rechtlichen Vorgaben gebunden. Zudem ist in diesem 
Zusammenhang anzumerken, dass nicht jede erteilte Abgeschlossenheits-
bescheinigung grundsätzlich und zwangsläufig dazu führt, dass der jewei-
lige Mietwohnraum auch tatsächlich in Eigentumswohnraum umgewandelt 
wird.

Frage 5:
Welche rechtlichen Vorgaben verhindern eine Information der betroffenen 
Mieter*innen über beantragte oder erteilte Abgeschlossenheitserklärun-
gen in Gebieten der Erhaltungssatzung, wo der Schutz der Mieter*innen 
von Verdrängung eins der wesentlichen Ziele ist?

Antwort:
Schon das allgemeine Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, wel-
ches in Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz geregelt ist, besagt, dass die Verwal-
tung nicht ohne Gesetz tätig werden darf (Vorbehalt des Gesetzes). Das 
heißt, die Verwaltung darf nur dann handeln, wenn hierfür eine gesetzliche 
Grundlage gegeben ist. Über die Regelungen der §§ 172 ff. BauGB hinaus, 
ist eine Beteiligung der Mieter*innen bei einer geplanten Umwandlung 
von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen rechtlich nicht vorgesehen 
(siehe unter 4.). Es fehlt daher an der erforderlichen gesetzlichen Grund-
lage, die Mieter*innen über beantragte oder erteilte Abgeschlossenheits-
erklärungen zu informieren. Neben dem Verstoß gegen das im Grund-
gesetz allgemein geregelte Gebot der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, 
würde eine Benachrichtigung der Mieter*innen auch gegen datenschutz-
rechtliche Grundsätze verstoßen.



St
ad

tr
at

 

  

Impressum: Die presserechtliche Verantwortung für die nachfolgenden Anträge und Anfragen liegt bei den 
jeweiligen Stadtratsmitgliedern. Alle: Rathaus, 80313 München; Druck: Stadtkanzlei 

Anträge und Anfragen  
aus dem Stadtrat 
Montag, 14. Februar 2022 

 
 

Nimm dir eine, wenn dir kalt ist 
Antrag Stadträtinnen Sabine Bär und Alexandra  
Gaßmann (CSU-Fraktion) 
 
„Bürgernahe Dienste“ neu definieren 
Antrag Stadträtin Alexandra Gaßmann (CSU-Frak- 
tion) 
 
„Dümmste Energiepolitik der Welt“ beenden –  
München sagt: „Atomkraft – Ja, bitte!“ 
Antrag Stadtrats-Mitglieder Daniel Stanke, Markus  
Walbrunn und Iris Wassill (AfD) 
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Nimm dir eine, wenn dir kalt ist 
 
Die Landeshauptstadt München prüft, ob ein Projekt "Nimm dir eine, wenn dir kalt ist!" nach 
dem Beispiel aus Schweden als Pilotprojekt durchzuführen ist und sucht nach positivem 
Ergebnis einen Träger für die Durchführung und in Zusammenarbeit mit den 
Bezirksausschüssen geeignete Orte. 
 

Begründung   
 
Die Kleiderkammern in der Stadt erfreuen sich großer Beliebtheit. Doch für so manch einen ist 
der Gang dahin stigmatisierend. An ausgesuchten, überdachten Plätzen Garderoben 
aufzustellen oder anzubringen, an denen gut erhaltene Kleidungsstücke aufgehängt werden 
können, damit Menschen diese einfach mitnehmen, ist in vielerlei Hinsicht ein Gewinn. Dies ist 
nicht nur ressourcen- und umweltschonend, sondern vor allem wertvoll für Menschen, die 
nicht darum bitten möchten. Ein Vorbild hierfür sind die gut funktionierenden Bücherschränke.  
 
 
 
Alexandra Gaßmann (Initiative)  Sabine Bär     
Stadträtin     Stadträtin       
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„Bürgernahe Dienste“ neu definieren 

 
Die Landeshauptstadt München wird aufgefordert, den Begriff „Bürgernahe Dienste“ neu zu 
definieren und entsprechend anzuwenden.  
 

Begründung   
 
Viele Leistungen des Stadtjugendamtes wie zum Beispiel der Schulsozialarbeit, 
Jugendgerichtshilfe, Hilfe für junge Erwachsene, wirtschaftliche Jugendhilfe, Vormundschaften 
und die Großtagespflege, um nur einige zu nennen, werden als nicht „bürgernahe Dienste“ ein 
gewertet. Dadurch sind diese aktuell von Sparmaßnahmen betroffen, was große Engpässe zur 
Folge hat. Gerade in der Pandemie sind die Aufgaben des Stadtjugendamtes von großer 
Bedeutung und mit großen Herausforderungen verbunden. Schon jetzt zeigt sich, dass diese 
auch in Zukunft zunehmen werden.  
Die Arbeit an und mit jungen Menschen als „bürgernah“ zu werten und auch, dass gerade hier 
Kürzungen kontraproduktiv sind, versteht sich eigentlich von selbst. Eine schnelle Berichtigung 
und Umsetzung sind auf Grund der aktuell angespannten Situation angezeigt.  
 
 

 
Alexandra Gaßmann  
Stadträtin 
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Herrn Oberbürgermeister Dieter Reiter 
Rathaus 
80331 München München, 13.02.2022 
 
 
 
„Dümmste Energiepolitik der Welt“ beenden  ̶  München sagt: „Atomkraft – Ja, bitte!“  
 

Der Stadtrat möge beschließen: 
Angesichts explodierender Energiekosten sieht die Landeshauptstadt München die dringende 
Notwendigkeit, den durch Ideologie und Angst getriebenen Ausstieg aus der Kernkraft zu revidieren. 
Die Stadtwerke München werden aufgefordert, dauerhaft Atomkraft als Energiequelle in ihren 
Energiemix einzubeziehen.  
Der Oberbürgermeister fordert gegenüber der Bundesregierung und der Preussen Elektra GmbH, den 
Weiterbetrieb des Kernkraftwerks „Isar 2“. 
 
Begründung: 
Die Energiekosten in Deutschland sind auf einem Höchstwert. Binnen eines Jahres kam es zu einer 
Teuerung um rund 35 %. Nirgendwo zahlen die Bürger so viel für ihren Strom wie in der 
Bundesrepublik. Was für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland einen 
ernstzunehmenden Wettbewerbsnachteil darstellt, ist für viele Menschen, gepaart mit steigenden 
Mieten und Inflation, existenzbedrohlich. 
 
Das Problem ist hausgemacht. Nicht umsonst bezeichnete jüngst das Wall Street Journal 
Deutschlands neuesten Sonderweg, den ideologie-getriebene Ausstieg aus Kernkraft, Kohle und Öl, 
als die „dümmste Energiepolitik der Welt“. 
 
Die Anerkennung der Atomkraft als nachhaltigen Energieträger durch die EU-Kommission, bietet nun 
jedoch auch dem sendungsbewusstesten „Klimaretter“ eine Gelegenheit zum gesichtswahrenden 
Ausstieg aus dem Kernenergie-Ausstieg. Diese Chance darf die Landeshauptstadt im sozialen 
Interesse der Bürger nicht verstreichen lassen. 
 
Statt lediglich an den Symptomen herumzudoktern und die explodierenden Energie- und Heizkosten 
durch Unterstützungsleistungen für ausgewählte Gruppen Bedürftiger abzufedern, muss eine 
vernünftige Energiepolitik an die Wurzel des Problems gehen und für allgemein niedrigere 
Strompreise sorgen. Die Stadtwerke München sollen deshalb aufgefordert werden, dauerhaft 
Atomkraft als Energiequelle in ihren Energiemix einzubeziehen. Des Weiteren muss der Versuch 
unternommen werden, den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks „Isar 2“ zu gewährleisten. 
 
Selbst wenn sich das Abschalten des AKW Isar 2 nicht mehr stoppen lassen sollte, ist der Zukauf von 
Atomstrom sowie Beteiligungen an AKW-Projekten, der SWM explizit zu gestatten.  



 
 

Antrag  
 
 

 AfD-Stadtratsgruppe, Marienplatz 8, 80331 München Seite 2 von 2 

Oberste Priorität städtischer Energiepolitik muss die Gewährleistung der Versorgungssicherheit mit 
kostengünstigem Strom für die Münchner Bürger sein. Idealerweise sollte selbige bei 
geringstmöglicher Abhängigkeit aus dem Ausland sichergestellt werden. Umweltfreundlich 
realisieren lässt sich eine solche Politik jedoch nur durch die grundlastfähige Kernenergie.  Die 
unzuverlässige Stromversorgung durch die sogenannten „Erneuerbaren Energien“ ist hierfür, 
aufgrund fehlender Speichertechnologien, auf absehbare Zeit, keine Alternative. 

Initiative: 
Iris Wassill Markus Walbrunn Daniel Stanke 
ea. Stadträtin ea. Stadtrat ea. Stadtrat 
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Die presserechtliche Verantwortung für die nachfolgenden Pressemitteilungen liegt 
jeweils bei der Beteiligungsgesellschaft, die sie herausgibt. 

Pressemitteilungen städtischer 
Beteiligungsgesellschaften 
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Valentinstag in Hellabrunn: Unter Wasser werden  
Küsse verteilt 
Pressemitteilung Tierpark Hellabrunn 
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Valentinstag in Hellabrunn: Unter Wasser werden Küsse verteilt 

Am Tag der Liebenden sind nicht nur Menschen auf der Suche nach ihrer besseren Hälfte. 

Auch im Tierreich wird heftig umworben, gekuschelt und manchmal sogar geküsst. Was 

bei Menschen eine romantische Liebesbekundung ist, gehört für die männlichen 

Küssenden Guramis zum Balz- und Revierkampf unter ihren Artgenossen.  

Auch im Aquarium des Hellabrunner Orang-Utan-Hauses dreht sich alles um den 

Beziehungsstatus. Unter den gemeinsam in der Aquarium-Säule lebenden Süßwasserfischen 

wird das besonders bei dem Küssenden Gurami deutlich. Den Namen verdankt der aus 

Südostasien stammende Zierfisch seinen ausgeprägten Lippen. Auf diesen befinden sich winzige 

bewegliche Zähnchen, mit denen er Plankton aus dem Wasser saugt und fein raspelt, wobei die 

unverkennbare „Kussbewegung“ entsteht. Ausschlaggebend für den Kuss mit einem Artgenossen 

ist jedoch nicht der Ausdruck von Zuneigung: „Hierbei handelt es sich um eine handfeste 

Auseinandersetzung während der Balz zwischen November und März“, erklärt Lena Bockreiß, die 

Kuratorin des Aquariums in Hellabrunn, und weiter: „Mit vorgestülpten Lippen wird der männliche 

Rivale Maul an Maul davongeschoben.“ Ernsthaft verletzt wird dabei zum Glück keiner. „Es 

handelt sich eher um ein relativ harmloses Kräftemessen unter Konkurrenten“, ergänzt die 

Kuratorin. Die rund zehn anderen im selben Becken vergesellschafteten Süßwasserfischarten 

scheint das wenig zu stören, schließlich sind die meist mit der eigenen Partner- oder Futtersuche 

beschäftigt.  

Wer einen genaueren Blick in das Fischbecken wirft, wird bei dem Küssenden Gurami und dem 

Blauen Fadenfisch ein weiteres, für Fische eher außergewöhnliches Verhalten beobachten: 

Regelmäßig schwimmen sie an die Wasseroberfläche, um Luft zu holen. Beide Arten zählen zu 

den sogenannten Labyrinthfischen und besitzen ein Labyrinthorgan, über das sie zusätzlich zur 

Kiemenatmung Sauerstoff aus der Luft aufnehmen können. Diese Eigenschaft ist in ihrem 

natürlichen Lebensraum, der sich meist in sauerstoffarmen stehenden Gewässern wie Reisfelder 

befindet, überlebenswichtig. 

Um den Bestand der Fischarten im Aquarium fortlaufend zu erweitern und gefährdete Süß- und 

Meerwasser Fische zu schützen, unternimmt das Hellabrunner Aquarium-Team stetig 

Bemühungen zur Nachzucht verschiedener Fischarten. Seit kurzem können die Nachzuchten der 

beliebten kleinen Anemonenfische bewundert werden, die mit ihrer charakteristischen orangenen 

Färbung und den drei weißen Streifen auch als Clownfische bekannt sind. Lena Bockreiß sieht in 

der Nachzucht eine Schlüsselaufgabe von wissenschaftlich geführten Zoos: „Viele Fischarten, 

wie zum Beispiel die Prachtflossensauger, sind in ihrem Lebensraum gefährdet. In enger 

Abstimmung mit der EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) und der EUAC 



(European Union of Aquarium Curators) können wir uns an der Zucht gefährdeter Arten beteiligen 

und einen Beitrag zu deren Fortbestand leisten.“ 

Münchener Tierpark Hellabrunn AG 

Vorsitzende des Aufsichtsrates: 

Verena Dietl, 3. Bürgermeisterin 

Vorstand: Rasem Baban 

Eingetragen in das Handelsregister 

des Amtsgerichts München, HRB 42030 

UST-IdNr.: DE 129 521 751 

Weitere Informationen: 

Andrea Herrmann  

Pressereferentin  

Münchener Tierpark Hellabrunn AG 

Tierparkstr. 30, 81543 München 

Tel: +49(0)89 62508-718 

Fax: +49(0)89 62508-52 

Email: presse@hellabrunn.de  

Website: www.hellabrunn.de  

http://www.facebook.com/tierparkhellabrunn 

München, den 14.02.2022 / 07 
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